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   Sitzungsvorlage DS 2008/122 
   Ortsverwaltung Eschach 

Herr Markus Sonntag 
(Stand: 17.03.2008) 

Ortschaftsrat Eschach 
öffentlich am 31.03.2008  
 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen:  

 
 

Namensgebung für das ehemalige Ulmiagelände in Weißenau 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Das ehemalige Ulmiagelände in Weißenau, An der Bleicherei wird zukünftig als 
"Gewerbegebiet Weißenau-Süd" bezeichnet. 
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1. Sachverhalt: 
 
Auf dem ehemaligen Ulmiagelände in Weißenau hat sich u.a. eine Speditions-
firma angesiedelt, die häufig von auswärtigen Lastkraftfahrern angefahren 
wird.  
 
Die Anfahrt zu diesen Firmen sollte über das bestehende Bundesstraßennetz 
und das Gewerbegebiet Mariatal erfolgen. Die Bahnhofstraße in Weißenau ist 
für den LKW-Verkehr gesperrt. 
 
Dieses Verbot wird häufig missachtet. Es ist deshalb wichtig, das Gewerbege-
biet auszuschildern, um dem LKW-Fahrer die Möglichkeit zu geben an sein 
Ziel zu gelangen. 
 
Für eine vernünftige Ausschilderung ist es notwendig, das Gewerbegebiet mit 
in die Bundesstraßenbeschilderung aufzunehmen. Deshalb muss für dieses 
Gewerbegebiet ein Namen gefunden werden. 
 
Wichtig ist, dass der Name einen Bezug zum Gewerbegebiet herstellt. Die 
Namen "Gewerbegebiet Bleicherei" oder "Gewerbegebiet An der Bleicherei" 
scheiden aus, da es in Ravensburg bereits ein Gewerbegebiet "Bleiche" gibt 
und dadurch Verwechslungen zu befürchten sind. 
 
Das Stadtplanungsamt Ravensburg hat vorgeschlagen den Namen "Gewer-
begebiet Weißenau-Süd" zu verwenden. Damit wäre eine Verwechslung mit 
den anderen Gewerbebereichen in Weißenau oder mit dem ZfP "Die Weisse-
nau" ausgeschlossen. In der Projektgruppe "Weißenau 2010" wurde dieses 
Thema auch kurz angesprochen. Die Projektgruppe war damit einverstanden 
"Weißenau" als Namen zu verwenden. 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, das ehemalige Ulmiagelände zukünftig 
als "Gewerbegebiet Weißenau-Süd" zu bezeichnen. 
 
Der Ortschaftsrat ist nach § 21 Absatz 4 Nr. 2 c der Hauptsatzung der Stadt 
Ravensburg für die Benennung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
der Ortschaft zuständig. 
 
 
 
Anlage: 
 

• Übersichtsplan 
 
 
 
 


